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Nützliche Telefonnummern 

Gemeindeverwalter 
Lars Silfverberg,  Tel. 061 935 95 92  

Finanzen 
Sonja Mühlethaler Tel. 061 935 95 91 

Einwohnerdienste 
Salome Alonso Tel. 061 935 95 90 

Verwaltungsangestellte 
Manuela Bühlmann Tel. 061 935 95 95 

Kauffrau in Ausblidung 
Lea Handschin Tel. 061 935 95 95 

 

Impressum 
Redaktionsschluss / Erscheinungsdatum 

18. Sep. 2013, 12.00 Uhr / 27. Sep. 2013 

E-Mail Adresse für  Inserate 

redaktion@ziefen.ch 
 

 sw farbig 
1 Seite  Fr. 120.00  Fr. 180.00 
1/2 Seite Fr. 60.00  Fr. 90.00 
1/4 Seite Fr. 30.00  Fr. 45.00 
 

Schalterstunden 
Montag - Freitag 09.00 - 11.30 Uhr 
Montagnachmittag 15.00 - 17.00 Uhr 
Mittwochnachmittag 15.00 - 18.00 Uhr 
 
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten  
nach Vereinbarung 

 
Sprechstunde 
Nach telefonischer Vereinbarung  

mit Gemeindepräsidentin 
Christine Brander  Tel. 061 931 11 26 
 
 ���� Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen 

Windmühlen. ����  
Chinesisches Sprichwort 

Der Sommer 2013 neigt sich dem Ende zu. Vom 
Wetter her wird er Mensch und Tier noch lange in 
schöner Erinnerung bleiben. 

Rehgeiss stillt ihren Durst 
im Bickenbergweier. 
Foto Lisbeth Senn 

River Rafting in Ziefen - 
eine neue Trendsportart? 
Foto Yvonne Recher 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lehrbeginn Lea Handschin 
Per 2. August 2013 hat Frau Lea Handschin ihre 
Lehre als Kauffrau EFZ auf der Gemeindever-
waltung begonnen. Wir wünschen Frau Hand-
schin eine spannende Lehrzeit und freuen uns 
auf die Zusammenarbeit mit ihr. 
 
Wahl neue Betreuerinnen Mittagstisch Primar-
schule 
Der Gemeinderat hat Michèle Probst, Rei-
goldswil, und Stephanie Sprunger, Ziefen, zu 
den neuen Betreuerinnen Mittagstisch Primar-
schule auf Beginn des Schuljahrs 2013/2014 
gewählt. Er wünscht den beiden Frauen viel 
Erfolg bei der neuen Aufgabe und freut sich auf 
gute Zusammenarbeit. 
 
Vereinsempfang 2013 
Am 20. Oktober 2013 um 17.00 Uhr findet der 
diesjährige Vereinsempfang statt. Weitere  
Informationen folgen im nächsten Mitteilungs-
blatt. 
 
Neuerung Kadaverentsorgung 
Der Vertrag mit der Firma Eptinger für die Ka-
daverentsorgung in unserer Gemeinde konnte 
per mitte Jahr aufgelöst werden. Tierische Ab-
fälle können neu direkt über den Metzger Ste-
fan Rieger beim Notschlachtlokal entsorgt 
werden. Der Preis für die Entsorgung reduziert 
sich dadurch für Einwohner ab sofort von CHF 
2.50/Kg auf CHF 0.50/Kg. Die Entsorgung von 
kleinen Tieren bis 5 Kg bleibt kostenlos.  
Zwecks Terminvereinbarung für die Entsorgung 
ist Herr Rieger unter der Telefonnummer 079 231 
51 96 erreichbar. Bei Abwesenheit von Herrn 
Rieger, kann mit Gemeindewegmacher Ste-
phan Dürr Tel. 079 455 73 39 ein Termin verein-
bart werden. 
 

Verfügung Finanz- und Kirchendirektion vom 
20. August 2013 – Genehmigung neues Perso-
nalreglement der Einwohnergemeinde Ziefen 
Die am 11. Juni 2013 von der EGV beschlossene 
Änderung des Personalreglements der Einwoh-
nergemeinde Ziefen, welches dem Gemeinde-
rat im Zuge der Umwälzungen im Vorsorgebe-
reich die Möglichkeit offen halten soll allenfalls 
auch einen anderen Anbieter als die BLPK zu 
berücksichtigen, wurde von der Finanz- und 
Kirchendirektion Basel-Landschaft vorbehaltslos 
genehmigt. 
 
SBB Tageskarte Gemeinde 
Die SBB Tageskarte Gemeinde erfreut sich wei-
terhin hoher Beliebtheit. Die Auslastung von 
Dezember 2012 bis Juli 2013 betrug 95% ge-
genüber 94.30% vom Dezember 2011 bis Juli 
2012. Obwohl der Preis für 1 Set SBB Tageskar-
ten Gemeinde per 01. Januar 2013 von CHF 
12'300.00 auf CHF 12'900.00 erhöht wurde, 
möchte der Gemeinderat keine Preisanpas-
sung vornehmen. Der Preis für Einwohner bleibt 
bei CHF 35.00 und für Auswärtige bei CHF 45.00. 
Der Gemeinderat hat beschlossen zuhanden 
des Budgets 2014 wiederum den Betrag für 
zwei SBB Tageskarten Gemeinde zu berücksich-
tigen. 
 
Ausflug der Gemeindemitarbeitenden 
Am 20. August 2013 fand bei schönem Wetter 
der diesjährige Personalausflug statt. Unter der 
Organisation von Gemeindewegmacher Ste-
phan Dürr fuhr uns René Gerber zur Thommen 
Recycling AG in Kaiseraugst, wo wir hautnah 
miterleben konnten, was mit dem beim Werk-
hof gesammelten Altmetall passiert, aber auch 
wie ganze Autos geschreddert werden. Nach 
einer Degustation von Baselbieter Wein in Mai-
sprach und einer Wanderung zur Sissacher Flue 
genossen wir das Mittagessen.  So gestärkt 
hatten wir genügend Energie, um die Rheinsali-
nen in Schweizerhalle zu besichtigen und den 
Ausflug im Restaurant Waldhaus mit Bilck auf 
den Rhein ausklingen zu lassen. 
 
Kontrollbericht Qualitätssicherung Wasserver-
sorgung 2012 
Der von Sutter Ingenieur- und Planungsbüro 
AG, Liestal, erstellte Kontrollbericht „Qualitätssi-
cherung Wasserversorgung“ zeigt, dass das 
Jahr 2012 hinsichtlich der Arbeiten zur Qualitäts-
sicherung ein durchschnittliches Jahr war. Die 
Anforderungen an die Wasserqualität wurden 
grundsätzlich erfüllt. Nach der Sanierung der 
Innenbeschichtung des Reservoirs Fuchs wurde 
das Wasser in der rechten Kammer bean-
standet. Bei den letzten Kontrollen wurde das 



Wasser jedoch wieder als in Ordnung befun-
den.  
2013 werden Nachkontrollen durchgeführt und 
je nach Resultat Massnahmen getroffen. 
Die Anzahl der Leitungsbrüche im Gemeinde-
netz waren 2012 höher als in den Vorjahren, 
wobei diese in der Regel stark von der Witte-
rung abhängig sind. (Kaltwetterperioden im 
Winterhalbjahr). 
 
Konzessionsabgabe EBL 
Die Delegiertenversammlung der Elektra Basel-
land (EBL) genehmigte die Jahresrechnung 
2012, somit kann die EBL die Konzessionsabga-
be für das Jahr 2013 ausrichten. Die Gemeinde 
Ziefen erhält CHF 5'691.00 (Vorjahr: CHF 
5'211.00). 

 
Planauflage Bauprojekt für die Instandsetzung 
der Mühlegasse und Neubau Brücke Mühle 
über die Hintere Frenke 
Mit Entscheid Nr. 341 vom 24. Juni 2013 hat die 
Bau- und Umweltschutzdirektion das Bauprojekt 

für die Instandsetzung der Mühlegasse und den 
Neubau der Brücke Mühle über die Hintere 
Frenke in der Gemeinde Ziefen beschlossen. 
Die Planauflage findet vom 12. August bis 10. 
September 2013 statt. Die Planmappe kann 
während den Öffnungszeiten auf der Gemein-
deverwaltung eingesehen werden.  

 
Fotos Mitteilungsblatt 
Wir möchten jeden Monat aktuelle Fotos im 
Mitteilungsblatt unserer Gemeinde veröffent-
lichen. Wir freuen uns, wenn Sie uns gelungene 
und auch spezielle Fotos per E-Mail zustellen 
(redaktion@ziefen.ch). 

 
Geschwindigkeitskontrolle der Polizei BL,  
Verkehrssicherheit im Juli 2013 
Reigoldswilerstrasse Fahrtrichtung Reigoldswil / 
Bubendorf 17. Juli 2013, 16:33 bis 17:48 Uhr ge-
messene Fahrzeuge 266, Übertretungen 31 (= 
11.7%) 

 
 

Einladung Einwohner-
gemeindeversammlung 

Bitte vormerken: Einwohnergemeindeversammlung, Donnerstag, 26. Sep-
tember 2013, 20.15 Uhr, Kleine Turnhalle 

Dabeisein + Abstimmen = Mitbestimmen! 

Einladung Bürger-
gemeindeversammlung 

Bitte vormerken: Bürgergemeindeversammlung, Donnerstag, 26. Septem-
ber 2013, 19.30 Uhr, Kleine Turnhalle 

Dabeisein + Abstimmen = Mitbestimmen! 

Jährliche 
Raumbelegungssitzung 

 

Dienstag, 
15. Oktober 2013 
18.00 Uhr 

 

Sitzungszimmer EG 
Gemeindehaus 

Benützungsreglement § 5 
Jährliche Raumbelegungssitzung für regelmässige Benützungen 
 

1. Jeweils im Oktober findet die Raumbelegungssitzung für die ordentli-
chen Benützungen statt.  

2. Belegungswünsche müssen mindestens 3 Wochen vor der Sitzung 
schriftlich an den Gemeinderat gerichtet werden. 

3. Die schriftlich eingereichten Raumbelegungswünsche werden an der 
Raumbelegungssitzung definitiv festgelegt. 

4. Der schriftlich eingereichte Raumbelegungswunsch wird nur bei Teil-
nahme an der Raumbelegungssitzung berücksichtigt. 

5. Bei der Raumbelegung hat das Gewohnheitsrecht Vorrang.  

6. Will ein Verein/eine Gruppe einen bereits anderweitig zugeteilten Raum 
benützen, so muss dies mit dem entsprechenden Benützer bzw. der 
entsprechenden Benützerin direkt abgesprochen und anschliessend 
von der Gemeindeverwaltung bewilligt werden. 



 

Abstimmung 

22. Septem-
ber 2013 

Eidgenössische Vorlagen 

• Volksinitiative vom 5. Januar 2012 "Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht 

• Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG) 

• Änderung vom 14. Dezember 2012 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, 
Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG; Öffnungszeiten der Tankstellenshops) 

Kantonale Vorlagen 

• Gesetz vom 16. Mai 2013 über die Durchführung der beruflichen Vorsorge durch 
die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK-Reform) 

Kommunale Vorlagen 

• keine 
 
Stimmrechtsausweise 
In der Broschüre Politische Rechte ist unter § 4 festgehalten: die Gemeinde hat allen 
Stimmberechtigten spätestens drei und frühestens vier Wochen vor dem Abstimmungstag 
bzw. spätestens bis zum zehnten Tag vor dem Wahltag einen Stimmrechtsausweis zuzustel-
len. Wer den Stimmrechtsausweis nicht erhalten hat, muss diesen bis zum fünften Vortag 
vor der Abstimmung/Wahl auf der Gemeindekanzlei verlangen.  

Bei brieflicher Stimmabgabe bitte beachten: 
Anleitung auf der Rückseite des Stimmrechtsausweises unbedingt beachten 
Der Stimmrechtsausweis muss auf der Vorderseite unterschrieben werden 
 

Das Stimmrecht-Couvert inkl. Stimmrechtsausweis (Einlegekarte) muss bis spätestens 
 

Samstag, 21. September 2013, 17.00 Uhr 
 
bei der Gemeindeverwaltung eintreffen. 

 
 
SBB Tageskarten Gemeinde 
 

Die Gemeinde Ziefen bietet zwei unpersönliche SBB - Generalabonnemente 
(Tageskarten-Gemeinde) der zweiten Klasse an. Die Tageskarte ermöglicht die freie 
Fahrt auf allen Strecken der SBB, RhB, Städtischen Verkehrsbetriebe und Postautos 
sowie auf den meisten konzessionierten Privatbahnen und vielen Schiffsbetrieben 
der Schweiz.  

Reservationen werden frühestens 90 Tage (Auswärtige 14 Tage) vor dem Reisedatum 
entgegengenommen. Sie können am Schalter oder online via Internet 
(www.ziefen.ch) erfolgen. 

Die Tageskarten Gemeinde können ausschliesslich am Schalter der Gemeindeverwaltung be-
zogen werden. Eine Zustellung der Tageskarten per Post ist nicht möglich. Es können pro Bestellung 
Tageskarten für maximal zwei aufeinanderfolgende Tage erworben werden.  

Ein Umtausch der gekauften Tageskarten oder eine Rückerstattung des Kaufpreises ist aus-
geschlossen. Für reservierte, aber nicht bezogene oder benutzte Tageskarten ist der volle Preis zu 
entrichten. 

Pro Tageskarte und Benützungstag wird eine Gebühr von CHF 35.00 (Auswärtige  
CHF 45.00) erhoben. Der Betrag ist beim Bezug der Karte am Schalter bar zu 
entrichten. 

Bitte beachten Sie, dass wir nur über zwei Karten pro Tag verfügen. Somit gilt  
"Dr Gschnäller isch dr Gschwinder".  



 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Der Gemeinderat in neuer Zusammmensetzung: 
V.l.n.r. Vizepräsident Pascal Thönen, Gemeindepräsidentin Christine Brander, 
Thomas Tschopp, Cornelia Rudin, Roland Recher 



 

�
 
Aufgrund wiederkehrender Anfragen betreffend 
Anpflanzungen, Grenzabständen etc. verweisen 
wir gerne auf nachfolgenden Auszug: 

 

Sechster Teil: Sachenrecht 
 
C. Nachbarrecht 
 

§ 128 Grabungen und Bauten 
In Bezug auf Grabungen, Aufschüttungen und Bauten sind die Vorschriften des Raumplanungs- und 
Baugesetzes vom 8. Januar 1998(31) anzuwenden. 
 

§ 129 Nachbarliche Zutrittsrechte 
1 Die Nachbarschaft hat das Betreten oder die vorübergehende Benützung ihres Grundstückes zu 
dulden, soweit es für die Errichtung oder den Unterhalt von Bauten, Einfriedigungen und anderen 
Anlagen längs der Grenze unumgänglich ist. 
2 Ebenso darf für den Unterhalt oder die Reinigung von Zisternen, Brunnen, Leitungen und derglei-
chen das Leitungsgelände vorübergehend betreten oder benützt werden. 
3 Wer ein solches Recht ausüben will, muss der Nachbarschaft oder der Eigentümerschaft des Lei-
tungsgeländes sein Vorhaben rechtzeitig und gehörig anzeigen und einen allfälligen Schaden er-
setzen. 
 
§ 130 Einfriedungen 
1 Grünhecken dürfen gegen den Willen der nachbarlichen Grundeigentümerschaft nicht näher als 
sechzig Zentimeter von der Grenze und nicht höher als ihre dreifache Distanz von derselben gehal-
ten werden. 
2 Für andere Einfriedungen gelten die Bestimmungen des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 8. 
Januar 1998(32) (RBG). 
 
§ 131 Pflanzen 
1 Zwergobstbäume, andere Gartenbäume, Ziersträucher, kleine Zierbäume sowie Reben dürfen 
nicht näher als einen halben Meter von der Nachbargrenze entfernt gepflanzt werden. 
2 Einzelne Waldbäume, grosse Zierbäume (wie Pappeln, Kastanienbäume und dergleichen), sowie 
Nussbäume dürfen auf öffentlichen Plätzen und in privaten Gartenanlagen um Wohnhäuser nicht 
näher als sechs Meter von der Nachbargrenze entfernt gepflanzt werden. 
3 Obstbäume (Äpfel, Birnen, Kirschen usw.) dürfen in offenem Land und gegenüber Reben nicht 
näher als sechs Meter, in offenen Baumgärten und Pflanzplätzen nicht näher als zwei Meter von der 
Nachbargrenze entfernt gepflanzt werden. 
4 Überragende Äste und eindringende Wurzeln fruchttragender Bäume hat die Nachbarschaft, so-
weit sie dadurch in der Benützung ihres Landes nicht gehindert wird, zu dulden. Sie hat aber ein 
Recht auf die an den überragenden Ästen wachsenden Früchte (Anries). 
 
§ 132 Wald 
1 Soweit Wald an Wald grenzt, ist die Marchlinie auf einen halben Meter nach jeder Seite hin offen 
zu halten. Dieser Abstand gilt auch für Neuanpflanzungen von Wald gegenüber bestehendem 
Wald einer anderen Eigentümerschaft. 
2 Soweit Wald an Kulturland grenzt, ist für neue Waldanlagen auf bisher landwirtschaftlich genutz-
tem Boden ein Abstand von sechs Metern von den Nachbargrundstücken, gegenüber Reben ein 
solcher von zehn Metern einzuhalten. 



 

 
§ 133 Abweichende Vereinbarungen, Klage auf Beseitigung 
1 Im Einverständnis mit der Nachbarschaft kann von den Abstandsvorschriften gemäss § 130 und § 
131 dieses Gesetzes abgewichen werden. Diese Vereinbarungen bedürfen zur Gültigkeit der öffent-
lichen Beurkundung und der Eintragung als Dienstbarkeit im Grundbuch. 
2 Klagen auf Beseitigung bzw. Zurücksetzung von neu gepflanzten Bäumen können nur während 
zehn Jahren seit der Pflanzung angehoben werden. 
 
§ 134 Bäume längs öffentlicher Strassen und Plätze 
1 Gegenüber Kantons- und Gemeindestrassen soll die Entfernung der Bäume vier Meter vom Stras-
senrand betragen; Ausnahmen können durch die Bau- und Umweltschutzdirektion bzw. durch den 
Gemeinderat 
gestattet werden. Der Strassenverkehr darf in keiner Weise beeinträchtigt werden. 
2 Kanton und Gemeinden sind berechtigt, öffentlichen Strassen und Plätzen entlang Bäume zu 
pflanzen, auch wenn die in § 131 und § 132 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Abstände von den 
Nachbargrundstücken nicht vorhanden sind. 
 
§ 135 Fahr- und Wenderecht für landwirtschaftliche Maschinen 
1 Sofern es aufgrund der örtlichen Situation notwendig ist, ist es auf offenem Feld für die landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung (pflügen, säen, ernten usw.) gestattet, das anstossende Grundstück auf 
der Längsseite mit landwirtschaftlichen Maschinen zu befahren und mit diesen an der Schmalseite 
des Nachbargrundstücks auf einem Abschnitt bis zu dreieinhalb Meter zu wenden. 
2 Dieses Fahr- und Wenderecht ist in einer Weise und zu einer Zeit auszuüben, dass möglichst wenig 
Schaden entsteht. 
 
§ 136 Winterweg 
1 Das Winterwegrecht besteht, wenn nicht besondere Verträge etwas Abweichendes festsetzen, 
von Mitte November bis Mitte März. 
2 Es ist in einer Weise und zu einer Zeit auszuüben, dass möglichst wenig Schaden entsteht. 
 
Fragen? 
 
Diese beantworten Ihnen gerne: 
 
 

• Gemeindeverwalter Lars Silfverberg, ℡ 061 935 95 92 
 
 
 
 

Welcher Arzt hat Dienst? 
 
Rufen Sie zuerst Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt über die Praxisnummer an.  
Falls sie/er nicht erreichbar ist, können Sie über die medizinische Notrufzentrale Basel, Telefon 
061 261 15 15, mit dem Notarztverbunden werden.  
 
Sie erhalten über diese Auskunftsstelle auch die Nummer des Notfall-Zahnarztes und 
der Notfall-Apotheke. 
 
Der Verein für Ärztinnen und Ärzte beider Frenkentäler (VaeF) betreibt eine Website 
(www.vaef.ch), welche interessante Informationen anbietet. Sie bietet auch die Mög-
lichkeit zur Kontaktaufnahme mit den Ärztinnen und Ärzten und soll zu einem Forum für 
Gesundheitsbelange im Bezirk Waldenburg werden.  



 

 

 

Mutationen Einwohnerkontrolle / Zivilstandsnachrichten 

Zuzüge* 

Tschopp, Sandra, Steinenbühl 12 
Wojcik, Michal, Hauptstrasse 140 
 

 

Wegzüge* 
 

 

Geburten* 

26.07  Lack, Quinn Laurin 
 Rebgasse 36, Ziefen 

 Sohn des Lack, Reto und der Lack-Stuber, Andrea 

 

Wir gratulieren ganz herzlich zur Geburt!  
 

Gemäss Datenschutzgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, die Zustimmung zur Publikation einzuholen. Bitte beachten Sie deshalb, 
dass wir die Wünsche zur Nichtpublikation entsprechend berücksichtigen. 

Handänderungsanzeigen 
  

Ziefen  31. Juli  2013 
Abtretung. Parz. 3: 211 m² mit Schlachthaus, Hauptstrasse 103, Fluss, Bach, Kanal, übrige befestigte Flächen, übrige humu-
sierte Flächen "Mitteldorf". Veräusserin in GE: Einf. Gesellschaft 530 OR (Viehversicherung Bubendorf, Bubendorf; Viehversi-
cherung Bretzwil, Bretzwil; Viehversicherung Seltisberg, Nuglar, Seltisberg; Viehversicherung Ramlinsburg, Ramlinsburg; Vieh-
versicherung Reigoldswil, Lauwil, Titterten, Reigoldswil; Viehversicherung Ziefen, Arboldswil, Lupsingen, Ziefen; Viehversiche-
rung Lausen, Lausen; Viehversicherung Liestal, Liestal), Eigentum seit 28.12.1983. Erwerberin zu GE: Einf. Gesellschaft 530 OR 
(Viehversicherung Bubendorf, Bubendorf; Viehversicherung Seltisberg, Nuglar, Seltisberg; Viehversicherung Reigoldswil, 
Lauwil, Titterten, Reigoldswil; Viehversicherung Lausen, Lausen; Viehversicherung Liestal, Liestal) 
 
Kauf. Parz. 35: 95 m², übrige befestigte Flächen "Unterdorf"; Parz. 46: 692 m² mit Wohn- und Oekonomiegebäude, Haupt-
strasse 79, Strasse, Weg, übrige befestigte Flächen, Gartenanlage "Unterdorf". Veräusserin in GE: Erbengemeinschaft Wirth-
Huber Heinz und Wirth Florian (Wirth-Huber Martha, Ziefen; Wirth Thomas, Ziefen; Wirth Cornelius, Sihlbrugg Station), Eigen-
tum seit 28.12.1953. Erwerberin zu GE: Einf. Gesellschaft 530 OR (Pizzi Francesco, Basel; Pizzi-Geering Maria Sarah, Basel) 
 
 08. August  2013 
Erbteilung. Parz. 1961: 513 m² mit Wohnhaus mit Garage, Grubenackerweg 8, übrige befestigte Flächen, Gartenanlage 
"Hofmatt", hievon GE-Anteil. Veräusserin in GE: Erbengemeinschaft Tschopp-Baumgartner Verena (Amstutz-Tschopp Astrid, 
Oberbüren SG), Eigentum seit 3.6.2013. Erwerber: Tschopp Max, Samedan 
 15. August  2013 
Kauf. Parz. 2217: 164 m² mit Garage, Untere Eienstrasse 16a, Garage, Untere Eienstrasse 16b, Wohnhaus, Untere Eienstrasse 
16, übrige befestigte Flächen, Gartenanlage "Heissenstein". Veräusserin in ME: Mario Ritter, Büren; Melanie Ritter-Belotti, 
Büren, Eigentum seit 5.7.2005. Erwerberin zu GE: Einf. Gesellschaft 530 OR (Laiq Gjevat, Ziefen; Laiq-Nikq Hedije, Ziefen) 
 
 Grundbuchamt Liestal 
 

 

Baugesuche 
Baugesuch Nr. 1465/2013 
Gesuchsteller: Pizzi-Geering Francesco und Maria Sara, Davidsrain 15, 4056 Basel 
Projekt: Umbau Arzthaus, Parzellen 46 und 35, Hauptstrasse 79, 4417 Ziefen 
Projektverfasser: sabarchitekten, Blauenstrasse 19, 4054 Basel 

Kleinbautengesuch Nr. 09/2013 
Gesuchsteller: Wirth-Leuenberger Thomas, Katzental 5, 4417 Ziefen 
Projekt: Renovationen + Sanierung Fassade, Parzelle 184, Katzental 7, 4417 Ziefen 
Projektverfasser: Gesuchsteller 

Kleinbautengesuch Nr. 10/2013 
Gesuchsteller: Wenk Margrit, Katzental 7, 4417 Ziefen 
Projekt: Renovationen Fassade, Ersatz Ziegel, Parzelle 183, Katzental 5, 4417 Ziefen  
Projektverfasser: Gesuchsteller 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Baugesuche Fortsetzung 
Baugesuch Nr. 1603/2013 
Gesuchsteller: Martin Simone, Hintermatt 12, 4417 Ziefen 
Projekt: Aussentreppe/Balkonanbau, Parzelle 359, Hintermatt 12, 4417 Ziefen 
Projektverfasser: Gesuchstellerin 

Baubewilligung  
 

Baugesuch Nr. 0884/2012 
Gesuchsteller: Tillotts Pharma AG, Baselstrasse 15, 4310 Rheinfelden 
Projekt: Anbau Technikraum, Parzelle 2106, Hauptstrasse 27, 4417 Ziefen 
Projektverfasser: Heimgartner Marcel, Birkenstrasse 43, 4055 Basel 
 

Fundbüro 
 

 

 

  

 gefunden : Plüschtierli (Robbe weiss) 
 Fundort: Hauptstrasse 100 (vor Fussgängerstreifen) 
 am: 30.07.2013 
 abzuholen: Gemeindeverwaltung  

 

 
 

  

 gefunden : Axt 
 Fundort: Hauptstrasse  
 am: 23.08.2013 
 abzuholen: Gemeindeverwaltung 

 
Die Feuerstellen in unserem Wald sind eine feine Sache 
und wir freuen uns, wenn diese rege benützt werden. 
 
Bitte hinterlassen Sie die Rastplätze und Feuerstellen so, 
wie Sie sie anzutreffen wünschen: Sauber 
 
Besten Dank! 
 
Widerhandlungen gegen die Bestimmungen des Ab-
fall-reglements der Gemeinde werden durch den Ge-
meinderat mit Busse bestraft.  



 

 

Veranstaltungskalender 
Angaben ohne Gewähr 

 

Wir bieten Ziefner Vereinen/Gruppen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für die nächsten Monate, d.h. im Voraus im Mitteilungsblatt der 
Gemeinde zu publizieren. Ihren Text (1-Zeiler wie unten) reichen Sie bitte laufend schriftlich zuhanden der Redaktion Mitteilungsblatt ein. 

 

So 01. September   14.00 – 17.00 Uhr Dorfmuseum geöffnet Dorfmuseum 
Do 05. September 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen Mehrzweckhalle 
Fr 06. September  ab 11.00 Uhr Brotverkauf, Bachhüslifrauen Bachhüsli 
Fr 06. September 09.30 – 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Fr 06. September   Gewerbeausstellung Ziefen Schulhaus Eien 
Sa 07. September   Gewerbeausstellung Ziefen Schulhaus Eien 
So 08. September  Gewerbeausstellung Ziefen Schulhaus Eien 
Di 10. September  09.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Di 10. September ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Di 10. September  ab 18.00 Uhr Monatsübung "Rung", 

Samariterverein 
Mehrzweckraum 
Ziefen 

Do 12. September 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen Mehrzweckhalle 
Do 12. September  18.00 – 19.30 Mannschaftsmeisterschaft,  

Schützengesellschaft Ziefen 
Schützenhaus 

Fr 13. September ab 18.00 Uhr Einladung Einweihung „Sinnesgarten“  
Alters- und Pflegeheim Moosmatt 

Reigoldswil 

Di 17. September  09.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 
(2. Stock) 

Mi 18. September ab 19.00 Uhr Abendspaziergang, Verein für Heimatpflege Ziefen 
Do 19. September 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen Mehrzweckhalle 
Fr 20. September 15.00 – 17.00 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Di 24. September  09.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Di 24. September ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Do 26. September  Letzte Donnerstagübung, SG Ziefen Ziefen 
Do 26. September 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen Mehrzweckhalle 
Fr 11. Oktober 09.30 – 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Sa 12. Oktober  13.00 – 16.00 Endschiessen, Schützengesellschaft ZIefen Schützenhaus 

Di 15. Oktober 09.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 
(2. Stock) 

Di 15. Oktober ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Sa 19. Oktober  siehe Aufgebot Mannschaftsmeisterschaft-Final,   

Schützengesellschaft Ziefen 
Sissach 

Do 17. Oktober 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen Mehrzweckhalle 
Di 22. Oktober 09.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Fr 25. Oktober 15.00 – 17.00 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Do 22. Oktober 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen Mehrzweckhalle 
Di 29. Oktober 09.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff, Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 
Di 29. Oktober ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 
Do 31. Oktober 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen Mehrzweckhalle 
Schulferien   

28.09.2013 – 13.10.2013 Herbstferien 

21.12.2013 – 05.01.2014 Winterferien 



 

Kontaktstelle: Gemeindeverwaltung Ziefen    061 935 95 95 
 

Dienste für Seniorinnen und Senioren in Ziefen 
(Dienste in alphabetischer Reihenfolge) 

 

Dienste Name Telefon 
 

Notrufe   

Allgemein    112 
Die Dargebotene Hand  143 
Feuerwehr   118 
Polizei  117 
Sanität  144 
 

Ablaufentstopfung Marquis AG, Tenniken 0800 32 12 22 
 24-Stunden-Notfallservice 
 

Ärztlicher Notfalldienst  061 261 15 15 
 

Altersfürsorge Pro Senectute BL, Liestal 061 927 92 33 
 

Altersnachmittage, Peter Walther, Ziefen 061 931 21 31 
Altersferien, Ausflüge  

 
Apotheken Bubendorf H.J. + U. Studer-Schweizer 061 935 90 00 
 U. + K. Gmünder 061 921 80 90 
 

Arzt Dres. E. Riesen / M. Grehn, Ziefen 061 931 17 05 
  
 

Beratung, Unterstützung Blaues Kreuz BL 061 901 77 66 
 Geschäftsstelle Liestal 
 

Beratung, Unterstützung Pro Senectute beider Basel, 061 206 44 22 
und Hilfe zu Hause Regionalstelle Liestal 
 

Dorfläden Cheesi Ziefen 061 931 10 95 
 Dorfladen, Ziefen 061 931 40 42 
 

Drogerie P. Heiniger, Reigoldswil 061 941 14 53 

 

Ergänzungsleistung Gemeindeverwaltung Ziefen 061 935 95 95 
 
 

Fusspflege Uschi Lieser, Bubendorf 079 469 20 43 
 Marceline Strub, Lupsingen 061 911 12 22 
 (Hausbesuch möglich) 
 Pia Stadelmann, Bubendorf 061 931 31 33 
 (Hausbesuch möglich) 



 

Gem. Präsidentin Soziales Christine Brander 061 931 11 26 
Kantonsspital Liestal 061 925 25 25 
 Bruderholz 061 436 36 36 
 

Kirchen Reformiertes Pfarramt, Ziefen 061 931 17 10 
 Röm-Kath. Pfarramt, Liestal 061 927 93 50 
 
Komplementärtherapie Claire-Lise Spinnler 061 931 23 29 
(Massage etc.) 
 
Komplementärtherapie Luzia Viano 079 464 00 04 
& Ernährungsberatung 
 

Mahlzeitendienst Alters- und Pflegeheim 061 945 95 22 
 Moosmatt, Reigoldswil  
 

Mittagstisch Frauenverein Mares Buser 061 931 33 42 

 

Nähgruppe Gabriele Schäfer, Ziefen 061 931 32 10 
 

Pflege und Betreuung Rotes Kreuz BL, Liestal 061 905 82 01 
von Betagten Zentrale – Notruf 061 905 82 00 
 

Psychologische Beratung Claire-Lise Spinnler 061 931 23 29 
 
Psychosomatische Energetik Luzia Viano 079 464 00 04 
 
Physiotherapie Anja Jeker 077 466 88 69 
 
 

Schlüsselservice SOS Tag + Nacht, Liestal 061 922 10 90 
 Pikett 079 644 26 19 
 

Spitex Spitex Regio Liestal 061 926 60 90 
 Stützpunkt Reigoldswil 
 

Verein der Senioren Ruth Franz, Präsidentin 061 941 20 23 
Reigoldswil + Umgebung Beatrice Hug, Ortsbetreuerin 061 931 34 03 
 
 

Die Dienstleistungen 
- Begleitete Spaziergänge  
- Fahrdienst (Einkaufen/Begleiten) 
- Gartenarbeiten *) 
- Putzen 
- Steuererklärungen 
- Vorlesen 
 

sind über die Gemeindeverwaltung Ziefen zu beantragen. 061 935 95 95 
 

*) Für diese Angebote suchen wir noch DienstleisterInnen.  
    Bitte melden sie sich bei Gemeindepräsidentin Christine Brander.061 931 11 26 
    Danke.



 



 



 



 

 



 

 



 



 

 
 
 
 



 



 

  



 

 



 

         

 

  

Am Freitag,  

6. September 2013 , ab 11 Uhr, 

wird wieder Holzofenbrot 

beim Bachhüsli verkauft. 

 
     Bachhüsligruppe 

 

 
MuKi Turnen 
 
Ab dem 5. September geht es weiter mit dem 
wöchentlichen turnen mit Mutter und Kind! 
 
Mit neuem Wind starte ich, Luzia Schucan-
Späti in die neue MuKi-Saison. Ich bringe 
eine Ausbildung in Bewegungspädagogik 
und mehrere Jahre Erfahrung mit Kindern 
und Jugendlichen im Bewegungsunterricht 
mit.  
 
Neu finden die MuKi-Stunden am Donnerstag 
von 9.00 - 10.00 statt und kosten 7.-/Kind 
und Mal. 
 
Anmeldungen oder Fragen an:  
 
luzia@schucan.com/ 078 661 95 96 
 
Ich freue mich aufs gemeinsame bewegen! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wir vermieten per sofort: 
 

Helle 3- Zimmerwohnung in Ziefen 
 

85qm, Hochparterre, Fussbodenheizung, 

Wohnküche, Schwedenofen, Bad (mit Badewanne), 

gemütliche Laube mit Gartenzugang, Gartenmitbenutzung, Parkplatz 

Kellerabteil, auf Wunsch weitere Räume anzubieten (Atelier, Scheune), 

Kinder sehr willkommen. 

Warmmiete: 1550 CHF 

 

Hauptstrasse 50, Telefon: 078/8783971 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 



 



 

 

     



 

            
  

 
 
 

 

 



 
                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  



 

 
 

 
 



 

 

 

 

         

                            
 

   



 



 



 

 


